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Landesverband TransportLogistik und Entsorgung


Datum: 09.07.2010
EU-weite Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbußen

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 08.07.2010 das so genannte Geldsanktionengesetz verabschiedet. Das Gesetz dient der Umsetzung des europäischen Rahmenbeschlusses des Rates vom 24.02.2005 über die Anwendung der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen. Damit wird erstmals eine Rechtsgrundlage für die grenzüberschreitende Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbußen in der Europäischen Union geschaffen. Vollstreckbar sind danach alle Delikte ab einer Bußgeldhöhe von 70,00 Euro, bei denen eine gegenseitige Strafbarkeit gegeben ist oder Delikte, die in der Positivliste von Artikel 5 des Europäischen Rahmenbeschlusses aufgeführt sind.
Neben Straftatbeständen können damit auch Verstöße gegen Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, der Sozialvorschriften sowie gegen Vorschriften der Gefahrgutbeförderung vollstreckt werden. Halterverstöße im fließenden Verkehr, die in anderen Mitgliedsstaaten geahndet werden können, dürfen nach der jetzt verabschiedeten Fassung des Gesetzes in Deutschland nicht vollstreckt werden. Dieses ist aus rechtsstaatlichen Gründen zu begrüßen.

Zuständig für die Vollstreckung deutscher Titel im Ausland sowie für die Vollstreckung ausländischer Titel in Deutschland ist das Bundesamt für Justiz als so genannte Bewilligungsbehörde. Die Behörde prüft, ob die Vollstreckung zulässig ist. Die Vollstreckung ist unzulässig:

· bei unvollständigen und fehlerhaften Vollstreckungsunterlagen (Nichtvorliegen des Originals oder der beglaubigten Abschrift der zu vollstreckenden Entscheidung und des Formblatts gem. dem Anhang des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI,

· wenn der Mindestbetrag von 70,00 Euro nicht gegeben ist,

· bei fehlender Rechtsmittelbelehrung im schriftlichen Verfahren,

· bei fehlenden rechtlichen Gehör (wenn der Betroffene oder ein nach dem Recht des Mitgliedsstaates befugte Vertreter wegen fehlender Unterrichtung keine Möglichkeit hatte, sich in einem mündlichen Verfahren zu äußern),

· wenn wegen derselben Handlung, für die auch die deutsche Gerichtsbarkeit gegeben ist, bereits eine Entscheidung ergangen ist (Verbot der Doppelverurteilung),

· wenn für die der Entscheidung zugrunde liegende Tat auch die deutsche Gerichtsbarkeit begründet und die Vollstreckung nach deutschem Recht verjährt ist,

· wenn der Betroffene zur Zeit der Entscheidung nach deutschem Recht aufgrund seines Alters schuldunfähig war und 

· wenn die der Entscheidung zugrunde liegende Tat ganz oder zum Teil einem Schiff oder Luftfahrzeug unter deutschem Hoheitszeichen begangen wurde und die Tat nach deutschem Recht nicht als Straftat oder als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. 

Der Betroffene hat nach dem Gesetz verschiedene Möglichkeiten, eine Überprüfung der Zulässigkeit der Vollstreckung – nicht aber eine erneute Überprüfung der Ordnungswidrigkeit oder der Straftat – herbeizuführen. Zunächst erhält er die bei der Bewilligungsbehörde eingegangenen Vollstreckungsunterlagen mit einer Belehrung über sein Äußerungsrecht übersandt und hat eine Frist zur Äußerung von 2 Wochen. Dann wird über die Bewilligung der Vollstreckung entschieden. Wird die Entscheidung für vollstreckbar erklärt, ist die Bewilligung mit Gründen zu versehen und dem Betroffenen mit Rechtsmittelbelehrung zu zustellen. Der Betroffene kann erneut binnen einer Frist von 2 Wochen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bewilligungsbehörde Einspruch einlegen. Bei Ablehnung ist der ordentliche Rechtsweg vor dem Amtsgericht eröffnet.

Die Vollstreckung bezieht sich nur auf Geldstrafen und Geldbußen, d. h. die Eintragung von Punkten im Verkehrszentralregister gibt es weiterhin nur für in Deutschland geahndete Verkehrsverstöße. Fahrverbote gelten bis auf weiteres nur für den EU-Mitgliedsstaat, in dem sie verhängt wurden. 
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Betroffene, die einen ausländischen Bußgeldbescheid erhalten, sollten umgehend prüfen, ob sie Rechtsmittel einlegen wollen. Wegen der in ausländischen Ordnungswidrigkeitenverfahren oft vorgesehenen kurzen Fristen oder sonstigen einzuhaltenden Formalitäten, kann es sich empfehlen, einen auf das ausländische Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt einzuschalten.

Das Gesetz ist für Bußgeldbescheide anzuwenden, die nach dem 30.09.2010 rechtskräftig werden; gilt also auch für OwiG, die jetzt begangen, aber erst nach dem 30.09.2010 durch rechtskräftigen Bußgeldbescheid festgestellt werden.

Bei Interesse stellt Ihnen Ihr Landesverband TransportLogistik und Entsorgunggern das Gesetz gern zur Verfügung stellen.
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